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   Sitzungsvorlage DS 2012/160 

   Amt für Schule, Jugend, Sport 
Martina Fiegle 
(Stand: 07.05.2012) 

Bildungs- und Sozialausschuss 

öffentlich am 14.05.2012  

Ortschaftsrat Schmalegg 

öffentlich am 15.05.2012  

 

  Mitwirkung: 
 
Rektorin der GS Schmalegg 
Schulleiter Heimsonderschule Haslachmühle 
 
Aktenzeichen: 200.282.3 

 

 

Einrichtung einer Außenklasse der Heimsonderschule Haslachmühle an der 

Grundschule Schmalegg 

- Zustimmung des Schulträgers 

 

 

 

Beschlussvorschlag: 

1. Der Einrichtung einer Außenklasse Heimsonderschule Haslachmühle an der 
Grundschule Schmalegg wird zum Schuljahr 2012/13 zugestimmt.  

2. Die Heimsonderschule Haslachmühle beteiligt sich an den Raumkosten mit  
1000 €/Schüler und Jahr. 
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1. Sachverhalt:  
 

Am 14.03.12 hatte die Schulleiterin der GS Schmalegg den Schulträger, das 

staatliche Schulamt und die Heimsonderschule Haslachmühel zu einer 

Besprechung in die Grundschule Schmalegg eingeladen, um die 

Möglichkeiten zur Einrichtung einer Außenklasse der Heimsonderschule 

Haslachmühle an der Grundschule Schmalegg abzustimmen.  

Anlass war der Wunsch einer Familie aus der Ortschaft Schmalegg, ihr hör- 

und sprachgeschädigtes Kind wohnortnah zu unterrichten. Hinzu kämen im 

Falle einer Genehmigung diese Außenklasse noch je ein weitere Schüler aus 

der Stüdstadt und aus Baienfurt. 

Mit Schreiben vom 23.04.2012 hat Heimsonderschule Haslachmühle die Stadt 

Ravensburg um Zustimmung zur Einrichtung einer Außenklasse an der GS 

Schmalegg gebeten. 

 
2. Ziele: 

 Kooperativer Unterricht von Schülern mit sonderpädagogischem Förderbe-

darf im Bereich geistige Entwicklung und Kommunikation und Schülern der 

allgemeinbildenden Schule entsprechend den Vorgaben in den jeweiligen 

Bildungsplänen 

 Gemeinsam inklusive Kulturen schaffen und inklusive Praktiken entwicklen. 

 
3. Rechtliche Voraussetzungen:  

Die Einrichtung einer Außenklasse wird durch das Staatliche Schulamt Mark-

dorf nach § 15 Abs. 6 Schulgesetz genehmigt. 

 
4. Schulische Bedingungen: 

Die schulischen Voraussetzungen in Bezug auf Räumlichkeiten sind zwar sehr 

eingeschränkt, jedoch machbar. Die Grundschule Schmalegg stellt den Leh-

rerbesprechungsraum zur Nutzung für die Außenklasse zur Verfügung.  

Die schulischen Gremien haben der Einrichtung zugestimmt. 

Gesamtlehrerkonferenz am 19.03.2012 

Schulkonferenz am 19.04.2012 

 
5. Kosten: 

Zum Schuljahr 2010/11 wurde in der GS Neuwiesen eine Außenklasse des 

Sprachheilzentrums in der Trägerschaft der Zieglerischen eingerichtet. Hier 

wurde eine Kostenbeteiligung seitens der Zieglerischen von 1000 /€ je Schüler 

vereinbart. Diese Regelung wird auch für die Außenklasse der Grundschul-

klasse Schmalegg vereinbart.  

 
6. Vorschlag der Verwaltung: 

Die Verwaltung schlägt dem Ausschuss für Bildung und Schule im Sinne der 

UN-Konvention vom 13.12.2006 über die Rechte von Menschen mit Behinde-

rungen vor, der Einrichtung der Außenklasse zuzustimmen. 

Das Sprachheilzentrum erstattet der Stadt pro Schüler und Jahr 1000 €. 
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